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das Wort „professus“5  9 das Can580, vorkommt; denn
6S edeute WeIl religiösen Institut Profeß abgelegt
hat, un 1es trılit lange als die Profeß NIC ungültig
rklärt worden ist oder der USIr unter ırgend- Form
(Z urc Nıchterneuern der zeitlichen GelübdeachVerlauft
der gesetzlichen T1S N1IC stattgefunden hat ährend
der Mılıtärdienstzei hören allerdings dıe Gelübde des Religiosen
auf, abher bleibt TOLZdem ttglie seiner Genossenschaft mit
en Rechten und Pflichten, soweıt anormale Lage
zuläßt deshalb 1st. auch diesem INN als „professus
bezeichnen Auf jeden 49 mu gesagt werden, daß das and
der Profeß urc welches der religiösen Genossenschaft
gehört, N1C ZerFISSEN 1ST, und we1l dieser Profeß die (Gelübhde
hinzukamen, geht der USCTUC des ziıtierten Kanons auch niıcht
fehl votis simplicıbus“. Iiese exterklärung wird viel-
leicht manchen eLWAS gekünstelt erscheinen; 65 mag SCHINH, aber
selbst angenommMen, obige Ausdrücke heßen sich ebenfTfalls 1111

entgegengesetzten Sınn erklären und könnten üunNnseIrem all
anders gedeute werden, blıebe doch immerhın der sichere
Grundsatz VOon der Autoriıtät des ern estehen, der hinreicht
ZuUrC praktischen Lösung dieser Trage.

Unser Urteil ber das orgehen des Romuald gehtbeiden Fällen ahın, daß asselbDe nN1C rechtfertigen seıl

Allerdings ıst dıe eigenmächtig vorgenommMenN Abänderung des
"Lestamentes gültig, weiıl Call, 583 1U STE „NON lıcet“;
aber die Handlungsweise UNSeTes KHomuald WAar e1INe unerlaubte
Im zweıten Fall 1st. auch N1C entschuldigen, da siıich
mıt den ern SCINeEeT (zgnossenschaft 10S Eınvernehmen
setzen können un sollen ; un deshalb hat och die
Piliıcht, das Versäumte nNnaChzuholen Eıne Ausnahme diesbe-
züglich Tate 1Ur dem CIN, diıe Konstituttitonen den
KReligiosen berechtigten, die erwähnte Änderung vorzunehmen,
WI1Ie 1€eSs oben angedeutet wurde.

Rom (S 0NSO). JB Raus C Ss. R
111 (Freiwillige Teilnahme der erıker an den 1iltäarı-  y A

schen Fortbildungskursen.) Aus FrTankreich wiırd uns die Frage
vorgelegt: Dürfen erıker IN  16 quf Can 141 Cod Jur
Can ire1willig den mılitärischen Fortbildungskursen teıil-
nehmen ? Can 141, besagt: „S5aecularem militiam CS-
sant (clerici) voluntarıl, 151 Cr Sul Ordinarıuı lıcentia, utcıtius
Lber1 evadant, 1d tecerint. 1so 1Ur als unireiwillige „FTeL-
willige“, die sıch melden, kürzerer Zeit der Militärpflicht
Genüge teisten, dürfen erıker mıiıt Eirlaubnis des 1SCHOIS
dem staatllıchen Milhlitärdiens sıch wıdmen. In Frankreich be-
STE allgemeine Wehrpflicht qauch für erıker un können sıch
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dıieselben der mihtärıschen AusbildungN1ıCcC entziehen. Wahr-
scheinlıch, weıl letzterer Zeıt aus Imanzıellen Gründen 617116

Herabsetzung der Ausbildungszeıit - vorgenomım wurde, hat
IHNan TÜr die Reserveoffiziere CISCHE Fortbildungsschulen (ecoles
de ‚perfectionnement) eTroiIine und AUuSs patrıotischen Gründen
ZUT Teilnahme rıngen eingeladen Eıne trikte Pflicht ZUr

Betelligung besteht N1C atsacC  1C nımmt etwa ein Viertel
der Iranzösıschen Reserveolifiziere daran te1l I e Kurse hbe=
stehen praktıschen Übungen un theoretischen Konferenzen
Nun dıe KFrage: Dürfen 1n  1C auf Can 141 geıistliche
Reserveolifiziere ireiwillig diesen Kursen teilnehmen ? Wir
Jauben die rage: Vverneinen INUSSEN Theoretischer nNntier-
r1IC mıt praktischen Übungen ıst. sıcher aqals milıtia werten
Zudem ist ja der Fortbildungskurs Ce1INeEe Fortsetzung der Aus-
bıldung, die unzweiıfelhaft unter diıe milıtıa des Ca  3 141 fällt
er isSt. ach UNSeTeTr Meinung C11NEe ireıwillige Beteiligung
diesen Kursen den Klerikern ach kanonischem Rechte nicht
rlaubt atsaCcC  1C auch e1In TOLTtEL der geistlichen
Reserveoffiziere dıe Teilnahme ah Angstliıche Gemüter fran-
zösıschen Klerus ürchten, daß uUrc dıe Nıichtbeteiligung der
Patriotismus der Gelistlichen erdacC ame och ist diese
Kurc ohl unbegründet, da Ja auch viele Lalienoffiziere den
Kurs N1C mıtmachen. Im Gegenteıl, der Klerus, der
Pfilicht Lut, aber auch das kanonische ec hochachtet, wird

$auch dem Gegner Respekt einflößen
(Giraz. Prof Dr arıng

(Irrtümlicher Dispensationsgrund.) In der Zeitschrı
„Apollinarıs“ 1930 619 bespricht Teodorı Tolgenden Rechts-
tfall Eduard welcher e1INne erwandte heiraten 11l verschafft
sıch VOoOnNn der Sakramentenkongregation die entsprechende DIis-
pensatıon. Als Dispensationsgrund wurde angegeben praegnatıo
mulieris. Bevor jedoch das Reskript durchgeführt wird, wird
Arztlicherseits festgestellt, daß keine praegnatıio, sondern eC1INe
krankhafte Neubildung vorliegt, die urc e1INne Operation ent-
fernt werden mu Derart unterbleibt die Ehe und Eduard
heiratet eiINe andere Frau ach deren Iirühzeltigem Tod kehrt

SeINeT ersten 1e zurück. Nun die rage: Kann Eduard
Von der selnerzeıitigen Dispensation eDTAUC machen? Man
könnte zunächst INCINECN, Eduard habe Urec eiINe anderweıtige
Heirat qaut dıe Dispensation tür dıe erstgeplante Ehe verzichtet.
Aber ZU rechtsgültigen erzZil gehör ach Analogie VvVon
Ca  z 72, auch die Annahme dieses: Verzichtes vVone1ıte des
Dispensators. Diese Verzichtsannahme 1eg aber unserem
Yalle nN1ıcC VOLT Ferner könnte Ina  —_ ‚geltend machen, daß ja
der angeführte Dıispensationsgrund objektiv NIC vorliegt, also


